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Alt gediente HR-Manager erinnern sich noch an die Zeit, 

als HR die Vergütungsthemen für Führungskräfte und Mit-

arbeiter auf kurzem Wege mit dem Vorstand abstimmte 

und die Ergebnisse ohne große Abstimmungsschleifen im 

eigenen Haus umsetzen konnte. Informationen erhielten 

die Betroffenen alleine zu den eigenen individuellen Vergü-

tungszahlungen. Diese stark zentralisierte Ordnung 

weichte mit der zunehmenden Internationalisierung und 

Globalisierung des Banking auf. Durch den Schwenk vieler 

Geschäftsmodelle in Richtung globaler – und damit meist 

durch die angelsächsische Vergütungskultur geprägten – 

Ansätze schlug das Pendel bei der Verantwortung für Ver-

gütungsthemen deutlich in Richtung der ergebnisstarken 

Bereiche, die dann nicht nur ihre Systeme dezentral entwi-

ckelten, sondern auch die Bemessung und Verteilung der 

Vergütung in hohem Maße selbst bestimmten. Diese Pra-

xis ist mittlerweile Vergangenheit. Denn die neuen regula-

torischen Regelungen für die Bankenvergütung definieren 

erstmals auch ganz klar die Beteiligten und deren Verant-

wortlichkeiten in der Vergütungspraxis. 

Vergütungsthemen umfassend im 
Risikomanagement verankert

Spätestens die letzte Finanz- und Wirtschaftskrise hat 

Bankenaufsicht und Gesetzgeber Indikationen geliefert, 

die Compensation Governance in Banken klarer ordnen 

und vor allem bei den größeren Instituten auf mehr Schul-

tern verteilen zu müssen. So beinhalten die sehr weitrei-

chenden inhaltlichen Anforderungen an die künftige Ver-

gütung in Banken nicht nur Regeln für die Gestaltung der 

Systeme und zur Bemessung und Auszahlung, sondern 

auch zu Rollen und Verantwortlichkeiten im Vergütungs-

prozess. Letztlich stehen der Bankenaufsicht sogar mas-

sive Eingriffsrechte für den Fall zu, dass unangemessene 

Vergütungspraktiken den Fortbestand des Instituts bein-

trächtigen. 
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Zusätzlich stärkt die deutsche Bankenaufsicht die bankinter-

nen Kontrollfunktionen, um auch deren Beitrag zur „Angemes-

senheit der Vergütungssysteme“ zu schärfen. Neben der bereits 

in den MaRisk vorgesehenen Einbindung der Internen Revision  

(z. B. durch erweiterte Prüfungspflichten, Einbeziehung in den 

Vergütungsausschuss) stärken die „Mindestanforderungen an 

Compliance und die weiteren Verhaltens- und Transparenzpflich-

ten nach §§ 32 ff. WpHG (MaComp)“ die Rolle der Compliance-

Funktion allgemein und weisen ihr eine Rolle in der Compensation 

Governance zu. Zusätzlich zu den typischen Aufgaben ist die 

Compliance-Funktion künftig in Themen einzubeziehen, die mit 

dem Design und der Umsetzung von Vergütungsgrundsätzen 

korrelieren (soweit sie das Wertpapiergeschäft betreffen). Damit 

erhält sie Mitsprache bei der Ausgestaltung von Vertriebszielen 

und der Bonifizierung der Mitarbeiter im Wertpapiergeschäft. 

Letztlich umfasst die Compliance-Verantwortung auch die Prü-

fung der Einhaltung der regulatorischen Anforderungen an Vergü-

tung in Banken gemäß InstitutsVergV, um negative Anreize zu ver-

meiden. Gerade die infolge der Finanzkrise gewonnenen 

Erkenntnisse über Mängel in den Vertriebsabteilungen vieler Ban-

ken haben hier Handlungsbedarf aufgezeigt. 
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Unter dem Eindruck der Hochphase der Bankenkrise veröffent-

lichte die BaFin am 14.08.2009 eine überarbeitete Fassung der 

Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk), die 

in ihrem allgemeinen Teil erstmals auch Regeln für die Compen-

sation Governance in den Banken vorsahen. Dieser Zusammen-

hang zeigt deutlich die eigentliche Stoßrichtung der Branchen-

kontrolleure: Die neue Compensation Governance ist Teil des 

bankspezifischen Risikomanagements. Grundfragen der Vergü-

tung werden in das umfassende Risikomanagement einer Bank 

eingebettet. Die Anforderungen an die Aufsichtsgremien, Ge-

schäftsleiter und sonstige Beteiligte im Vergütungsprozess wer-

den deutlich verschärft:

�� Die MaRisk stellen nochmals die auf den ersten Blick selbstver-

ständlich erscheinende Verantwortung des Vorstands für die 

Angemessenheit der Vergütung für Führungskräfte und Mitar-

beiter des Instituts heraus.

�� Gleichzeitig formulieren sie die Anforderung an den Vorstand 

größerer Institute, einen internen Ausschuss einzurichten, der 

ihn bei der Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Vergü-

tungssysteme beratend unterstützen soll (Vergütungsaus-

schuss). 

�� Die vorgesehenen Informations- und 

Berichtspflichten des Vorstands ge-

genüber dem Aufsichtsorgan ver-

schärfen den Druck auf den Vor-

stand, die Übereinstimmung der 

Vergütungssysteme mit den von den 

Eigentümern gewollten Geschäfts- 

und Risikostrategien zu rechtfertigen. 

Schließlich kann das Aufsichtsorgan 

sogar unmittelbar auf den Vergütungsausschuss zugreifen und 

sich informieren.

�� Durch die Einbeziehung der internen Revision in den Vergü-

tungsausschuss sowie die Aufnahme der Vergütungsgrundsät-

ze in die schriftlich fixierte Ordnung der Bank erlangen Vergü-

tungsthemen außerdem verstärkte Prüfungsrelevanz. 

�� Die neuen Veröffentlichungspflichten zu den Vergütungsgrund-

sätzen und ausgewählten Angaben zu Individualvergütungen 

- nicht nur der Vorstände, sondern auch weiterer Mitarbeiter-

gruppen in der Bank - schaffen Transparenz und erhöhen den 

Erklärungsbedarf bei Auffälligkeiten.

Bankenaufsicht und Gesetzgeber haben den beschriebenen 

Weg in der Zwischenzeit konsequent weiter verfolgt. Die als vor-

läufiger Abschluss des regulatorischen Prozesses erlassene Insti-

tuts-Vergütungsverordnung vom Oktober 2010 (InstitutsVergV) 

konkretisiert und schärft die Ursprungsreglungen der MaRisk 

weiter und setzt dabei inhaltlich die CRD III Richtlinie der EU vom 

12.07.2010 in nationales Recht um.

Neue Compensation Governance in Banken

MaRisk
Mindest- 

anforderungen an 
das Risikomanage-

ment in Banken

MaComp
Mindest- 

anforderungen an  
die Compliance- 

Funktion in Banken

InstitutsVergV 
Anforderungen an  
die Vergütungs- 

gestaltung in 
Banken

Etablierung eines unabhängigen Vergütungs-
managements – der Vergütungsausschuss

Die Einrichtung eines Vergütungsausschusses und die Beteili-

gung der vorgegebenen Funktionsbereiche unter besonderer Ein-

beziehung von Revisions- und Compliance-Funktion stellen einen 

zentralen Punkt der neuen Compensation Governance bei Ban-

ken dar. 

Ziel der Regulatoren ist dabei die Etablierung eines „unabhän-

gigen“ Vergütungsmanagement bei den größeren Instituten. Ver-

gütungsausschüsse unterstützen in bedeutenden Instituten die 

Geschäftsleitung und die Überwachungsorgane und beraten in 

allen Fragen zu Grundsätzen der Vergütung. Was mit Remunera-

tion oder Compensation Committees bisher schon für große und 

global operierende Institute im One-Tier-Board-System gängige 

Praxis war, wird jetzt auch für alle so genannten bedeutenden 

Institute in Deutschland zur Pflicht. Zu diesem Kreis zählen die 

meisten der ca. 30 größten Banken – und für die meisten von 

ihnen sind diese Anforderungen Neuland.
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�� Alle relevanten Banken hatten zu diesem Zeitpunkt bereits 

einen Vergütungsausschuss eingerichtet, der in der Regel  

zwischen sieben und zehn Mitglieder umfasst und gemäß  

Satzung zwei bis drei Sitzungen pro Jahr durchführen soll. 

�� Der Vergütungsausschuss setzt sich bei diesen Banken, wie 

gefordert, aus Vertretern der Bereiche Personal, Controlling, 

Risikomanagement, Kredit, Markt und Handel zusammen. Teil-

weise sind auch die Vorsitzenden des Betriebsrats oder des 

Sprecherausschusses sowie Funktionen wie Compliance, 

Recht, Revision oder Marktfolge vertreten. 

�� Die Mitglieder des Vergütungsausschusses sind mehrheitlich 

auf der ersten Berichtsebene unterhalb des Vorstands ange-

siedelt, in einigen Banken sind auch Vorstandsmitglieder ver-

treten. 

�� Die befragten HR-Manager in den Instituten waren sich dabei 

der hinsichtlich Intensität und Inhalt sehr unterschiedlichen Tä-

tigkeiten und Arbeitsbelastung im Vergütungsausschuss be-

wusst.

Der Vergütungsprozess bringt für HR einen typischen Jahreszyk-

lus, der für die Arbeit mit dem Vergütungsausschuss wechselnde 

Anforderungen beinhaltet:

Aufgrund der Verantwortlichkeiten innerhalb der Deutschen 

Governance-Struktur – der Aufsichtsrat ist für Vorstandsvergü-

tung und der Vorstand für die Vergütung aller anderen Mitarbeiter 

verantwortlich – hat der Vergütungsausschuss wie in der Instituts-

VergV vorgesehen nur eine beratende Funktion. Er bereitet Ent-

scheidungen des Vorstands vor und berichtet an das Aufsichts-

organ.

In der Umsetzungen der neuen Compensation Governance 

haben die Institute zunächst im Rahmen einer Satzung die Beset-

zung, den Aufgaben- und Verantwortungsumfang des Vergü-

tungsausschusses sowie die konkretisierten Berichts-/Informati-

onsrechte und -pflichten gegenüber Geschäftsleitung und 

Aufsichtsorgan zu regeln. Die Satzung wird durch die Geschäfts-

leitung verabschiedet. 

Die tatsächliche Größe und Zusammensetzung des Gremiums 

folgt in der Praxis stark der Geschäfts- und Organisationsstruktur 

sowie der Management- und Entscheidungskultur des einzelnen 

Bankinstituts. Eine von Hostettler, Kramarsch & Partner (hkp///) im 

März  2011 durchgeführte Studie zeigte den folgenden Umset-

zungsstand:

Vergütungsausschuss als Kern der Compensation Governance (§6 InstitutsVergV)

Aufgaben Besetzung Info-/Berichtspflichten

•	 Unbeschadet ihrer eigenen  Verant-
wortung hat die Geschäftsleitung 
eines bedeutenden Instituts einen 
beratenden Ausschuss einzu-
richten, der die Angemessenheit 
der Vergütungssysteme über-
wacht (Vergütungsausschuss). 

•	 Die Geschäftsleitung kann dem 
Vergütungsausschuss weitere 
Aufgaben zuweisen, insbesondere 
zur Ausgestaltung und Weiterent-
wicklung der Vergütungssysteme.

•	 Der Vergütungsausschuss hat 
mindestens einmal jährlich einen 
Bericht über die Angemessenheit 
der Ausgestaltung der Vergü-
tungssysteme des Instituts zu 
verfassen und diesen der Ge-
schäftsleitung und dem Ver-
waltungs- oder Aufsichtsorgan 
vorzulegen (Vergütungsbericht). 

•	 Soweit erforderlich hat der Ver-
gütungsausschuss auch anlass-
bezogen Bericht zu erstatten.

•	 Die Aufgaben und die orga-
nisatorische Einbindung des 
Vergütungsausschusses sind 
in den Organisationsrichtlini-
en des Instituts darzustellen.

•	 Neben Mitarbeitern oder Mitar-
beiterinnen der Personalabtei-
lung müssen auch Mitarbeiter 
oder Mitarbeiterinnen aus den 
geschäftsinitiierenden Organisa-
tionseinheiten sowie den Kon-
trolleinheiten vertreten sein. 

–– „Geborene Mitglieder“ (Personal, 
Finanzen, Risikocontrolling und 
Revision) und 

–– „Ergänzungsmitglieder“ (Markt-
bereiche, Marktfolge, Handel und 
Back Office)

•	 Die Interne Revision hat insofern 
einen Sonderstatus, als sie „im 
Rahmen ihrer Aufgaben einzube-
ziehen ist“, d.h. nicht stimmbe-
richtigt ist damit es bei späteren 
Prüfungshandlungen nicht zu 
Interessenskollisionen kommt.

•	 Die Geschäftsleiter und Geschäfts-
leiterinnen haben das Verwaltungs- 
oder Aufsichtsorgan mindestens 
einmal jährlich über die Ausge-
staltung der Vergütungssysteme 
des Instituts zu informieren.

•	 Dem oder der Vorsitzenden des 
Verwaltungs- oder Aufsichts-
organs ist ein entsprechendes 
Auskunftsrecht gegenüber der 
Geschäftsleitung einzuräumen.



4

HR ist in der Umsetzung gefordert und erhält 
ein neues Profil

Der aktuelle Prozess der Neugestaltung von Compensation 

Governance-Strukturen und -Prozessen in Banken wirft aktuell 

noch viele Fragen auf. Da die Umsetzungsverantwortung für eine 

Vielzahl der Gestaltungsschritte bei HR liegt, muss gerade diese 

Funktion als Treiber fungieren und Standards für eine neue Good 

Practice etablieren. Gleichzeitig geht es jedoch auch darum, als 

HR die eigene Rolle in der Compensation Governance zu definie-

ren. Dabei ist es unabdingbar, mit Organisationseinheiten zusam-

men zu arbeiten, zu denen bislang nicht unbedingt immer eine 

große Affinität gegeben war. 

Vor allem der Arbeitsprozess mit dem neu etablierten Vergü-

tungsausschuss scheint in vielen Instituten Verbesserungspoten-

zial zu bieten. Schon die Tagungsfrequenz kann diesbezüglich 

Aufschluss über das jeweilige Aufgabenverständnis und die Effizi-

enz der Arbeit geben: Ein zwei bis dreiwöchiger Tagungs-Rhyth-

mus ist dabei ebenso fragwürdig wie ein einmaliges Treffen im 

Jahr. Die derzeit im Markt stark differierende Bedeutung des Ver-

gütungsausschusses prägt auch den unterschiedlichen Umfang 

seiner beratenden Rolle gegenüber dem Vorstand und auch wie 

stark der Ausschuss eigentliche Kernaufgaben des HR-Manage-

ments tangiert. 

Als besonders problematisch für den Arbeitsprozess im Vergü-

tungsausschuss – und offensichtlich von den Regulatoren nicht 

bedacht – ist der Umstand, dass die in den Vergütungsausschuss 

einzubeziehenden Bereiche typischerweise durch hochkarätige 

Vertreter aus der zweiten Berichtsebene vertreten werden, deren 

eigene Vergütung regelmäßig von den Festlegungen im Aus-

schuss besonders betroffen ist. Auch offenbaren sich weitere 

Webfehler im Konzept des Vergütungsausschusses: Die fehlende 

Verbindung zur Gestaltung der Vergütung für die Geschäftsleiter, 

die im Aufsichtsorgan entschieden wird, beeinträchtigt die Umset-

zung bei der Durchgängigkeit von Strategie- und Designanforde-

rungen.

Vergütung zählt weiter zu den Kernaufgaben von HR. Das Ex-

pertenwissen der Verantwortlichen muss sich noch übergreifen-

der ausbilden, d.h. die Einordnung von Vergütung in die gesamte 

HR-Klaviatur wie auch im Kontext zu Finanz- und insbesondere 

Risikothemen. 

Der Druck aus den regulatorischen Anforderungen kann HR je-

doch auch an einer „Flanke“ helfen. Durch die angesprochene 

Vernetzung mit Geschäfts- und Risikostrategie (Strategiebezug) 

rückt die Rolle näher an das Bild des so genannten Business Part-

ner, der durch die richtige Gestaltung von Vergütungs- und ande-

ren Personal-Management-Lösungen zum Erreichen des Banker-

folgs beitragen kann. 

In der Gestaltung und konkreten Umsetzung der regulatori-

schen Anforderungen gilt es, die zum Teil kleinteilig anmutenden 

Regeln mit möglichst geringer Komplexität und dem notwendigen 

Kommunikationsaufwand einzuführen. Ganzheitliche Vergütungs-

lösungen, die auch im Zusammenhang mit anderen Personal- 

themen die Gewinnung, Bindung und Motivation der Mitarbeiter 

und Führungskräfte sicherstellen, sind gefordert. 

Eine der größten Sorgen der Personal-Management-Verant-

wortlichen liegt in den erwarteten Wettbewerbseffekten beim 

Werben um erfolgskritische Mitarbeiter. Soweit und solange ein 

wettgewerbsfähiges Gesamtvergütungspaket mit zu den wich-

tigsten Treibern für die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern 

ist, tragen enge oder weite Auslegungen bei der Umsetzung der 

Regulatorik zu Wettbewerbswirkungen bei. 

•	 Durchführung des  
Performance-Manage-
ment-Prozesses für  
das Vorjahr

•	 Planung und Zielverein- 
barung für das neue Jahr

•	 Vorbereitung der  
Bonuspool-Bemessung 
und -Distribution

•	 Entscheidung über  
die 	 Allokation des  
Bonus-Pools

•	 Vorbereitung und  
Entscheidung über  
die individuelle Bo-
nus-bemessung

•	 Auszahlung und  
Kommunikation

•	 Erste Hochrechnung  
des Bonuspools aus  
Geschäftszahlen per Q3

•	 Einholung von Bench- 
markings und 
Markttrends

•	 Evtl. Anpassung der  
Vergütungsprozesse  
und -instrumente

•	 Veröffentlichung des  
Vergütungsberichts  
für das Vorjahr

•	 Festlegung der  
vergütungsspezifischen 
Rückstellungen für den 
Jahresabschluss

•	 Beginn Perfor-
mance-Messung

Ende Q1 Ende Q2 Ende Q3 Ende Q4

Beispielhafter Jahreszyklus für die Arbeit im Vergütungsausschuss
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Arbeitsprozess und Governance Strategiebezug Design und Implementierung

•	 Vergütung ist weiterhin 
Kernaufgabe von HR

•	 HR ist Moderator und gleichzeitig 
Treiber des Arbeitsprozesses im 
Vergütungsausschuss und ist damit 
auch für dessen Aufgabenerledi-
gung und Effizienz verantwortlich

•	 Der Vergütungsausschuss un-
terstützt eine integrative und 
umfassende Vergütungspolitik

•	 HR bezieht die  jeweiligen Be-
reiche in die Arbeit des Vergü-
tungsausschusses ein nach deren 
bereichsspezifischem Beitrag und 
Gesamtunternehmensaspekte

•	 Vergütungspolitisch sinnvolle 
Lösungen haben Vorrang vor zu 
engen Auslegungen  der regu-
latorischen Anforderungen

•	 Veränderungen in der Markt-
praxis werden beobachtet 
und auf Relevanz für die ei-
genen Konzepte geprüft

•	 Schärfungen im Leistungsma-
nagement erhöhen die rich-
tige Incentive-Wirkung

•	 Lösungen sind so wenig kom-
plex wie möglich und nur so 
komplex wie notwendig

•	 Keine juristischen Abenteuer bei 
der arbeitsrechtlichen Umsetzung

•	 Angemessene Kommunikati-
on gegenüber betroffenen Mit-
arbeitern und Führungskräften 
hat gleiche Bedeutung wie die 
richtige inhaltliche Gestaltung 

•	 Keine isolierten Interventionen 
im Rahmen der  Umsetzung von 
Gesetz und Verordnung, son-
dern immer nur im Gesamtvergü-
tungskontext und stimmig mit der 
Ver-gütungs- und HR-Strategie

•	 Vergütungskonzepte werden 
integriert und im Zusammen-
hang mit mehr qualitativen 
HR-Themen wie Leistungs- und 
Kompetenz-management, Kar-
riereplanung u.a. gestaltet

•	 Vergütungslösungen werden 
Bestandteil eines umfassen-
den Risikomanagements 

•	 Neugestaltungen berücksichti-
gen die weiterhin hohe Bedeu-
tung eines wettbewerbsfähigen 
Vergütungspakets als Treiber für 
erfolgreiche Gewinnung, Bin-
dung und Motivation von Schlüs-
selmitarbeitern bei Banken

Anforderungen an HR – Eckpunkte der neuen Good Practice

So wird derzeit sensibel auf die Umsetzungsvorbereitung bei 

den lokalen Wettbewerbern im Land geschaut. Auch die zum Teil 

immer noch fehlende Anwendung der Regulatorik auf andere Un-

ternehmen mit vergleichbaren Geschäftsmodellen wie z. B. 

Hedge Fonds oder Investmentgesellschaften macht den Verant-

wortlichen Sorgen. Hinzu kommen die Effekte in den Geschäfts-

segmenten, die international oder gar global tätig sind. Wie im 

Heimatmarkt führen auch hier frühe und zu restriktive Auslegun-

gen z. B. für Banken mit staatlichen Hilfen zu einem Wettbewerbs-

nachteil.
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